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A n t r a g  N r . : 0 0 3 7 / 2 0 1 9 / AN   

Briefkopf des Antragstellers: 

 

Heidelberg, 30.04.2019 

Tagesordnungspunkt Gemeinderat – Fassadenbegrünung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

für die nächste Sitzung des Gemeinderates stellen die Unterzeichner gemäß § 18 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Heidelberg den Antrag, folgenden 
Tagesordnungspunkt aufzunehmen: 

Wir beantragen die im Haushalt veranschlagten Mittel zur Schaffung von Konzepten zur 
Fassadenbegrünung stattdessen zur Realisierung von konkreten Begrünungsprojekten 
einzusetzen. 

Folgende Projekte könnten mit den vorgesehenen Mitteln in den Jahren 2019/20 finanziert und 
umgesetzt werden: 

 Ausstattung der Westfassade entlang der Speyerer Straße des im HIP geplanten 
Parkhauses an der Großsporthalle mit Fassadenbegrünung -> Kosten circa 45.000 € 

 Temporäre, mobile Begrünungen zur Verbesserung der kleinklimatischen Bedingungen 
und Erhöhung der Biodiversität auf verschiedenen Stadtplätzen in den Sommermonaten  
-> Kosten circa 20.000 € 

 Realisierung kleinerer Begrünungsprojekte im gesamten Stadtgebiet (zum Beispiel in 
Abstimmung mit der IBA) -> Kosten circa 10.000 €. 
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Begründung 

Die für den Doppelhaushalt 2019/20 veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 75.000 € sollen 
gemäß Haushaltsplan zur Schaffung von Konzepten zur Fassadenbegrünung im Stadtgebiet 
dienen. Nach Auskunft des Landschafts- und Forstamtes sind hierzu bereits verschiedene 
Studien und Konzepte vorhanden. Insbesondere die renommierte Forschungsgesellschaft für 
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL) hat hierzu durch die Richtlinie für 
Fassadenbegrünung grundlegende Standards für Planung, Ausführung und Instandhaltung klar 
definiert. Diese Richtlinie wird seit den 1990er Jahren kontinuierlich fortgeschrieben. Zuletzt 
wurde sie im Jahr 2018 überarbeitet und inhaltlich an den neuesten Stand der Forschung und 
Technik angepasst. In Anlehnung hieran befinden sich bereits verschiedenste Produkte von 
branchenbekannten Herstellern am Markt, die sich bewähren und ohne zusätzliche 
Konzeptstudien im Stadtgebiet Heidelberg Anwendung finden können. 

g e z e i c h n e t  F r a k t i o n  B ü n d n i s  9 0 / D i e  G r ü n e n ,   
g e z e i c h n e t  F r a k t i o n s g e m e i n s c h a f t  D I E  L I N K E / P I R AT E N  
 
 
 
 


	Betreff:
	Beratungsfolge:


